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Eine gesetzliche Regelung zur bezahlten Bildungsfreistellung 
für mindestens 10 Tage in zwei Jahren 

Anspruch auf Bildungszeit für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Auszubildende, dual Studierende und Beamtinnen 
und Beamte in allen privaten und ö� entlichen Betrieben und in 
den Verwaltungen in Bayern

Bildungsfreistellung für die berufliche, politische und 
allgemeine Weiterbildung und zur Aus- und Fortbildung für 
die Wahrnehmung ehrenamtlicher Funktionen
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